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Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg

Satzung zur Änderung der Wirtschaftssatzung der.

Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg.

für das Geschäftsjahr 2020

Das Präsidium der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg hat am 12. März 2020 gemäß § 10 Absatz 2 der Satzung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg,
§ 3 Absätze 2 und 3 und § 4 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 701-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 82 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), die folgende Satzung beschlossen:

Die Wirtschaftssatzung der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg für das Geschäftsjahr 2020 vom 5. Dezember 2019, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 17. Dezember
2019, wird nach dem Abschnitt „Gewerbeertrag“ um folgenden Abschnitt ergänzt:

„Kreditermächtigung

Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft dürfen Kassenkredite bis zur Höhe von 7,0 Mio. Euro aufgenommen werden.“

Die vorstehende Wirtschaftssatzung wird hiermit ausgefertigt. Sie ist im Bundesanzeiger und auf den Internetseiten der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg unter

www.ihk-lueneburg.de

bekannt zu machen.

Lüneburg, den 12. März 2020

Rüdiger Kühl .

Vizepräsident
Michael Zeinert .

Hauptgeschäftsführer


